
eMQ. 1e. als eispie. Jean er, Chastity 1  ue, Scottish Journal ol Theology
Naturrecht (285301

und Der Impuls, das Naturrecht auf eine uıste zunehmend verfeinerter, unveränderlicher Normen
Menscnhliche reduzieren, ist modern, nicht mittelalterlich, siehe Wiılliam attıson HIL, The Changing

altlur Face of Natural Law. The Necessity ele) JOrNatural Law Norm Specification, The Journal ol
the Society O1 thics (Summer N D D Thomas glaubte jedoch, ass die
meilisten Veränderungen bei den Schlussiolgerungen des Na  eC Fragen der weıiteren
Speziüzierung der wendung WAaIC; Wegnahmen Umkehrungen irüherer Folgerungen
geschehen „1M 1nem einzelnen Sachverhalt | und auch das selten  4 (Thomas VOIll

Aquin, 1 94, d Die eutsche Thomas-Ausgabe, LS; Heidelberg 1977,
891.)

lisa Tessmann, urdeneı Virtues. Virtue Ethics forLiberatory TUggles, New ork 2005
Jean er, At the Limits of Liberalism: Thomas Aquinas and the OosDecCks for Catholic

Feminism, Theology Digest 41 (1994/4), 315-330
1e. die Quellen 115 Traina, Touch Tial: Power and the Right Physical

Affection, Journal ol the Soclety of thics 2005/1), 33  S
on Blame OUr (Jenes: They May Simply Be Getting Bad Instructions T0Om YOou,

The Economist, September 2009, WWW.€ECONOMmist.com/sciencetechnology/displaystory.
cim?story_id=14350157 letzter Zugrifi September 2009

Hür die eSe, dass eine postmoderne ihre Beachtung der ultur durch eaC.  ng der
„Na'  66 ausgleichen INUSS, siehe Douglas Kellner, Zygmunt auman s Postmodern Turn,
Theory, Culture, and Doclety 15 (1998/1), 73-86

Christine Gudorf, The Social Construction of Sexuality: Implications for the Churches,
Kathleen Sands (Hg.) God Forbid: Religion and SEeX ÄAmerıican Public Life, New Oork
2000, 42-59,

11l Ebd.,
12 Ebd.,
13 Siehe William attison H1L, The Changing Aace of Natural Law, aaQÖ0

AÄAus dem Englischen uUDerse VOoONn Martha ates1ic

Menschenrechte dUußs eıner
asıatıschen Perspektive
Die Herausforderung der ıe und dıe Grenzen der
Allgemeıingültigkeit
Ma Christina Astorga

Das übergeordnete ema des aktuellen CONCILIUM-Helits dreht sich „Na
ecCund menschliche Na  66 und diesem Rahmen sich der vorliegende



Beitrag einer Antwort auf olgende allgemeine rage versuchen: „Sind die Ma. Christina

Begriffe der menschlichen Natur, der menschlichen uTter und des Na’  eCc Astorga
Asıen brauchbar  6 Ich werde diese rage jedoch cht weitge1ass beant:

worten, WI1e ich S1Ee eingangs gestellt habe, sondern meıinen us auf die Men
schenrechte beschränken und mich Aaus elner aslatischen Perspektive Men
schenrechtsdiskurs etelligen. UunacCAs werde ich die Beziehung zwischen Men
ScCHenrechten und Naturrecht klären und anschliefßen: die beiden Teile dieses
Beitrags ntwickeln, denen ZWEe1 Aspekte des Hauptthemas werden:
erstens die rage, WI1e die Lehre VON den Menschenrechten und ihre theologische
Bestätigung / Rechtiertigung innerhalb ihres ursprünglichen scholastischen
IHeNSs 1n die unüberschaubare Vielfalt des asilatischen Kontexts eingebracht WOI -

den können. Und zweıtens die rage der kulturellen Besonderhei und Universali-
Lat 1n ezug auf einen Menschenrechtsansatz, der sich Änspruch nımm(t,
aslatisch sSein nsgesam versucht der Beıitrag, aus einer aslatischen Perspek
tive kritische Einblicke die Menschenrechtsirage geben

Vom Naturrecht ZU den Menschenrechten

Die Na!  echtslehre und die Lehre VON den Menschenrechten Sind keine ‚ynony
mM und deshalb ilt als SC. 1re VO  Z Naturrechtsbegriff der SCNOlas
schen Epoche Idee der Menschenrechte der modernen Zeit überzugehen.
Noch bis VOT Kurzem hat die Menschenrechtshistoriographie die assung
vertreten, dass zwischen dem Mittelalter und der Moderne gerade Zusammen-
hang miıt der Entstehung der Menschenrechtslehre eiIn Bruch stattgeiunden hat
Man raumte e1n, dass die Lehre VOIL den Menschenrechten durchaus
thischer und sprachlicher 1NSIC aus irüheren Naturrechtstheorien geschöp
aben mochte, sah darın jedoch grundsätzlich eiINn: unverkennbar moderne
chöpfung, die die Ansprüche des NAIVICAUUMS entscheidender Weise neu
betont. ! In Jüngerer Zeıit hat der Mediävist Brıan Tierney diese assung
seinem bahnbrechenden Werk ber die mittelalterlichen rsprünge der Natur:
rechtslehre erschüttert. Er vertritt die Änsicht, dass Sprache und Inhalt dieser
Lehre sich bis 1NSs 13unzurückverfolgen lassen 4 Jean er beweist
diese ese mittels Rückverfolgung, das heißt, S1e ke  a Na  echtslehre
zurück, nähert sich VOI dort her der Menschenrechtslehre und konzentriert sich
araurf, WIe die Scholastiker miıt der rage nach der grundlegenden Verbindung

Sind, die zwischen beiden besteht DIie ntwicklung der Natur-
rechtstradition durch die Ccholastiker VOIll einer breiten VoIll Blick
WIN. geprägt und uımfasste klassische, uUudısche und hristliche AÄAnsätze
Durch sele  Vve Interpretation uınd Synthese entwickelte S1E ihre eologie auf
eine eue und eigene Weise und fühlten sich insbesondere der nNnneren us
sigkeit der Schrift und ihrer Übereinstimmung mi1t anderen maisgeblichenen
verpflichtet. Deswegen ormulhlerten S1e einen primären und paradigmatischen
Naturrechtsbegriff und ennlerten das Naturrecht als inneres Vermögen oder



Thema. innere Fähigkeit, moralisch en Diesen Begriffen bereits die Stoiker
Naturrecht

und VOIWCSSCHOMMEN; S1Ee en gele dass en bestimmte innerhalb der
menschlichen Person dazu 1MSs sel, das objektive nNaturliıche esemenscnhliche

atlur erkennen, das das gyesamte Universum durchwirke Bel den cholastikern vollzog
sich insolern eine entscheidende Bedeutungs- und Akzentverschiebung, als S1e
diese etwas arentes hielten eın subjektives Vermögen oder eine
subjektive Fähigkeit, die VON der Vernunft auf die Autonomie des Selbsts
ausgerichtet
Worin besteht diese entscheidende Verschiebung? Die cholastiker be
trachteten das Naturrecht cht als elne den Personen, die diese miıt
e]lner objektiven Ordnung verbinde und AÄnspruch auft pllichtgemälßeser
ten erhebt, sondern als eiıne Kr: auft die die Personen selbst Änspruch rheben
können, WeLnNn S1Ee sich, VO  3 mperativ der Vernunit und des gelenkt,
entscheılden Diese Entscheidung MaCcC alle Personen quUa Personen gleicherma-
en irei und autonom Tierney beschreibt diese Bedeutungsverschiebung des
aturrechts Aaus scholastischer 1CWIe folgt:

»77 Wenn wr einen früheren rsprung für die Naturrechtstheorien finden wollen, mussen
Ir nach sprachlichen ustern Ausschau halten, In denen 1US naturale nicht ur eın
NnaLurliches (r1esetz oder 2e21Nne kosmische Harmonie, sondern auch eın Vermögen oder
eine Kraft oder eiIne Fähigkeit einzelner Personen bezeichnete, die mıt Vernunft und
moralischem el einherging und einen Bereich der reinher definierte, In dem der
Einzelne andeln konnte, wIe ihm gefiel, und AUS dem spezifische NsDruche und
äahigkeiten der Menschen als Menschen abgeleitet wurden. “4

Er MaC deutlich, dass dieser Begrifi des natürlichen Gesetzes cht ZWaNgS-
äulig auch e1iINne Lehre VOI den turrechten implizierte, wohl aber den Grund
stein die Entwicklung einer olchen Lehre legte Jean er hinzu, dass
die „entscheidende Verschiebung“, VOIl der Tierney Spricht, cht durch die
gesellschaftlichen erhältnisse des 12 und 13 ahrhunderts bedingt, Sondern
VOl der Schriftt und der stTlıchen eologie geprägt SEWESCH sel, weil dies das
IC dem die Scholastiker ihre Auigabe gesehenen DIie Fähigkeit der
Person, sich selbst lenken und ihre eigenen Entscheidungen meılstern, ist
cht einfiach e1IN! unter vielen menschlichen Fähigkeiten, sondern die Fähigkeit
chlechthin, die die menschliche Person als es konstituiert TUN:!
C der Lehre VON den menschlichen Rechten sind der nichtreduzierbar: Wert und
die Unverletzlichkeit jeder Person gleich ob Mann, Tau oder Kind, gleich ob
Sünder oder Gerechter oder SORar erdammter deren Gottesebenbil:  chkeit
sich ihrer rationalen Freiheit und Selbstbestimmtheit spiegelt.>



Ma. ChristinaDiıe Herausforderung der ı1e dıe Notwendig- Astorgakeıt eınes Derspektivischen Dialogs
Wenn Tierney lolgt, wl1le Jeanerdies TUuL, dann SO die n  icklung der
Menschenrechtslehre aus dem aturrec cht als Bruch, sondern als Hortset
ZUNg der Tendenzen und Strömungen des 13 ahrhunderts verstanden werden.
Anderen ertretern der Menschenrechtslehre waäare diese ese erdings cht
sehr willkommen. Ihre Hintergründe und Kontexte stimmen S1Ee cht auf eine
theologisch Tfundierte Menschenrechtslehre e1n, die aul der Vorstelung beruht,
dass die Person ihres Menschseins, dem sich ihre Gottebenbildlichkeit
verkörpert, selbstbestimm und autonom ist. Die theologische egründung der
Lehre VOIl den Menschenrechten VOIl den meıisten zeitgenössischen Men
schenrechtsiorschern und aktivisten cht akzeptiert.
anc. Vertreter der Menschenrechte raumen e1In, dass diese Rechte sich
STOMSC AaUus theologischen Aussagen enaben könnten, erkennen I
doch cht All, dass die historische Verbindung notwendige Voraussetzung ihrer
Entstehung ist. S1e sSind cht der assung, dass die Lehre theologisch fundiert
sSein MUuSS, überhaupt oültig sSeıin Tatsächlich mMag durchaus zutreffen,
dass die Lehre VOIl den Menschenrechten sich auch aus elner SallZ anderen, völlig
We  en Grundlage hätte en  ein können. Doch WwI1e die Dinge egen,
kann ich auf der Grundlage der oben ıt1erten Ouellen urchaus die Ansicht
vertreten, dass die Lehre VOIL den natürliche Rechten ın Westeuropaen
und innerhalb eines theologischen Rahmens Tormuliert worden 1st Mıt der Zeit
wurde S1e jedoch mehr und mehr aus diesem theologischen ahmen herausgelöst
und als weltlich dargestellt, pluralistischen Gesellsc  en allgemeine
ustimmung finden können. ithin hat sich etwas angeeignet, Was sich
ursprünglic. nNnner. e1ines Yanz spezllischen theologischen Kontexts ent.
wickelt hatte; hat eue

Kontexte angepass uınd als annäa-
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Studiıenzentrums für katholisches sSoziıales Denken undhochgehalten. Hıer sehen WITF, Ww1e et
Professorin für Moraltheologie der Duquesne University.W, das ursprünglich Kontext der /uvor WT SIE Vorsitzende des Iheologie-Departments der

europäischen eologie und 0S0O Universität Ateneo de Manıla und Professorin für
phie ents  en 1st, als rundlage Moraltheologiıe der Loyola School of Iheology auf den
und sta) andere Kontexte e1IN- Philippinen. Für ıhr Buch „Ine eOdST, the Harlot and the
gyepasst wurde und sich mi1t der Zeıt LAm®O. Faıth Confronts Systemic Evıil” (Quezon City

eiInem Erbe der Menschheit ent- erhielt S/C den Nationalen Buchpreis der Philippinen n der
Kategoriıe Iheologıe. Anschrift: 172 Washington CcE 126wickelte.©

Doch der Kontext der Menschen- Pıttsburgn, UJSA F-Maı astorgac@dug.edu.
rechtslehre Fragen aul. Warum
SO diese Lehre, die einem es  mten theologischen Kontext ntworfen
worden ist, eine Kulturen und elig1onen übergreifende allgemeine gkei
eanspruchen en Wenn diese Lehre elINne bestimmte relig1öse ultur r -

präsentiert, ware dann cht einNe relig1iöser oder kultureller mperlalismus,



£eMOQ. aul ihrer rundlage andere Kontexte kritisieren und reiormieren ?
Naturrecht welcher Grundlage STEe uniıversaler Änspruch?und

menscnliche Besonders akut S1iNd diese Fragen angesichts der unüberschaubaren Vielfalt des
asilatischen ONTEXTS Er umftasst ein rnesiges geographisches Geblet und ist diealur
e1ma] VON ber Prozent der Weltbevölkerung. Er ist der Lebensraum unter-
schiedlicher Kulturen und elig1o0nen, verschiedener politischer Einheiten (S
ten) und ungleic. entwickelter oder uınterentwickelterwirtschaftlicher und politi
scher Systeme Diese Heterogenität erstrecCc sich auch auf se1lne Ö  er, ihre
sozlopolitischen Praktiken und ihre ethnokulturellen Identitäten aruber hinaus
erstrecCc sich ÄAsılı1ens Heterogenität insbesondere auft selne eligionen, die se1ne
Kul-; weitgehend gepräagt aben Alle groißsen Weltreligionen sind ın Asıen VOI-

eten das Christentum auf den Philippinen, der Islam Malaysıa, der 1Us
INUS 1n Nepal und der uddhismus Sr1 Lanka und Thailand.‘
en dieser oroßen Vielfalt eligionen ist die Vielfalt der politischen Systeme

NENNEN, die VOIl den albfeudalen Königtümern uwWwalı und audı  'abıen
ber die Militärsysteme ın Burma und odscha, die Schen iın-Parteien
Regimes Singapur und Indonesien uınd die kommunistischen egımes China
und Vietnam bis den emokratien 1n den ilippinen, Malaysıa, Sr Lanka
und Indien reicht. Durch diese Systeme ziehen sich uınterschiedliche Ideolo
en WwI1e S0ozlaliısmus, emokratıe oder eudalismus, die eglerungen und egler-
te antreiben Die wirtschaftlichen erhältnisse 1ın den asilatischen Ländern sind
ebenso vielfältig WIe die relig1iösen uınd politischen Umstände Japan, Singapur
und ongkong gehören den wohlhabendsten Ländern der Welt, en!
Bangladesch, Indien und die ilippinen bettelarm Sind DIie Vielfalt der
schaftlichen Situationen spiegelt auch die Vielfalt der Wirtschaiftssysteme wilder,
die diesen Ländern herrschen und VOIN subsistenzökonomischen MmMes-
strukturen en Indonesiens ber die hochentwickelte arktwirtschaften
Singapur, ongkong und a1lwan biıs hin dem gemischten Wirtschafitsmodell
Indien und den chinesischen und vietnamesischen anwirtschaften reicht.®
Angesichts dieser unüberschaubaren und komplexen Pluralität menschlicher
Realitäten und Bedingungen 1n Asıen ist leicht einzusehen, dass egliche Erklä
Iung theologisch egründeter Menschenrechte insbesondere dann agwürdig 1st,
WeNnNn S1Ee der relig1ösen Sprache einer es  mnten relig1ösen Tradition IOrmu-
liert Ebendarin besteht die Herausforderung die Erklärungen Men-
schenwürde und Menschenrechten seltens der katholischen Kirche, WeNn diese
sich Menschen uınterschiedlicher relig1öser Weltanschauungen und deolog1i
scher Zugehörigkeiten richten Hier ist eın 1  0g der Perspektiven vonnöten,
den Menschen uınterschiedlicher relig1iöser Traditionen und Wwe  er Ausrich
ungen ihre eigenen Vorstelungen VON einem guten en einbringen können. In
eInem ven perspektivischen 1  og ber elig1löse und kulturelle Grenzen
nweg Menschen uınterschiedlicher eltanschauungen selbst dort
ers  N1s und Solidaritätsgemeinschaften e1n, die Unterschiede vielle1ic.
N1C. VO.  S  1g überwunden werden können.?
„Was Jacques Uupuls ber die providentielle Funktion der Vielfalt der elig1onen



sagt, ass sich ırchaus auch auf die Vielfalt der moralischen Traditionen Ma. Christina
wenden | 1n denen verschiedene Hormen des menschlichen Gutseins be Astorga

Sind, die eın übergreifendes moralisches System cht {assen9
EeWUNdernSwe und gerecht auch sSe1In 0b  mag 10 Der erwähnte perspektivische
0g Z1e darauf aD, einem „überzeugenden Kern gemeinsamer Wl't“
gelangen, dessen Vokabular und Kodierung ber eine sehr oroße panne VON

ONtexten und Weltanschauungen hinweg varııeren kann In diesem 1  og Mag
die theologisch egründete Lehre VOIl den Menschenrechten durchaus einen
überaus grundlegenden Wert ausdrücken, dessen nzliehungs- und Überzeu-
gyungskrait 1n den Herzen Voll Menschen einen moralischen Widerhall Lindet, die
VOIll anderen Voraussetzungen und erst reC VOll einer anderen Sprache und
Ausdrucksweise ausgehen.

Grenzen der Allgemeingüultigkeit von Menschen-
echten auf dem Weg zu eınem kulturell
inklusıven Universalısmus
DIie meıisten werden annehmen, dass . die Allgemeingültigkei VON

„Rechtsansprüchen” plausibel vertreten, diese Änsprüche sehr allgemein Ior:
mulieren INUSS Wiıe Annette aler emerkt „Listen VOIl allgemeingültigen ech
ten mUÜüssen, WE sS1e sowohl S  mig sSe1in als auch etwas WIe allgemeine
ustimmung en sollen, Vagc se1IN, dass S1e praktisch leer sind.“11 Jean
er argumentlert ähnlich, WeNnn S1e chreibt: ‚ Je mehr spezilizieren, WAas

untfer eInNnem eC. verstehen, eSsSTtO schwieriger wird jemandem über-
zeugende Antworten geben, der die betreffenden Rechtsansprüche als cht
stichhaltig oder als moralisch cht gerec.  €  gt empfindet.“1<
Ihrer Ansicht ach ist kaum vorstellbar, dass jeman sich dem Grundrecht der
Menschenwürde widersetzt, doch So dieses eCc auf die konkrete Situation
angewandt und dort ZU eisple dem eCc des relig1lösen Dissidenten WIr'

selinen Überzeugungen und Praktiken estzuhalten, oder eC einer
Frau, ihren Schleier age oder cht eNTsStTeE elne kontroverse
Situation.}®
Doch N1IC die Spezilzierung allgemeiner Rechtsansprüche TODIeme
und Fragen aufl. Aasselbe gilt auch die Interpretation, Anwendung und uer-
kennung dieser universalen Rechte ın verschiedenen ONtexten. DIie Bangkok-
Erklärung VON 1993 hat die normatıven Universalansprüche der Menschenrechte
miıt elner bis dato cht dagewesenen Radikalität 1n rage gestellt. Mehrere
ostasjatische Länder Singapur, Malaysıa, Indonesien und China SCWANNEN 1n-
olge eines beeindruckenden wirtschaftlichen aCAsSTuUums zunehmend Selbst
sicherheit und beanspruchten UUn ihren Platz gylobalen Menschenrechtsdis-
kurs S1e warien den westlichen en Selbstgerechtigkeit VOL, weil S1e Men
Schenrechte redigten, ODWO S1e doch selbst das Oolon1Alje Erbe der
Rechtsmissbräuche 1n den aslatıschen Ländern verantwortlich selen, ber die S1e



emMQ. 1Un Gericht säßen. Sie erklärten, die Menschenrechte müssten den besonde
Naturrecht

und
I6I wirtschaftlichen und politischen Ver  Nıssen jedes es entsprechen.*
Dieser Standpunkt spiegelt sich auch 1 chinesischen Weißbuch wider,Menscnhliche

alur heilst: „Infolge beträc  er Unterschiede Hinblick auf den historischen
Hintergrund, das Gesellschaftssystem, die kulturelle Tradıition und die
chaftliche Nn  icklung ınterscheiden sich die Länder 1n ihrem jeweiligen
ers  N1Ss der Menschenrechte.‘“l>
Der eigentliche Kern dieses Arguments der asiatischen Werte ist der Änspruch,
dass AÄAsıen eine ernatıve ZUuU westlichen Lebensstil bieten habe, weil die
Gemeinschafift ber das nNdividuum, sozlale ber zivile und pO.  SC  € Rechte und
sSO71lale OÖrdnung und Stabilität ber emokraue und Freiheit STEe Dieses Ge
genmodell, das der en Hand eines welsen und wohlwollenden atrıarchen
e’ könne O1g aben, Wenn ge  E, aslatische Werte WIe Gehorsam,
pars.  ( Fleiß, Respekt VOI Alteren und Autorıitäten, Wertschätzung der
Kamıilie und Impulskontrolle vermitteln. Außerdem se1 der „Konsens” und
cht der Konüilikt, der die aslatischen Gesellsc  en vorwärtsbringe, und des
halb ziehe VOL, die Menschenrechte durch Kooperation und cht durch
‚wangsmalsnahmen fördern.1© Dieser asilatische Menschenrechtsansatz defi:
niert sich ber ein Entwicklungsparadigma, das als „Freiheitskompromiss“ oder
„Lee-Kuan-Yew-Hypothese“ bezeichnet und derzufolge die asjatischen Re
xerungen eC Sind, WE S1e ihren Bevölkerungen zugunsten der yESE
enStabilität und des Wirtschaftswachstums die zivilen und politischen
Rechte verweigern.!/
Diese kontroversen und provozierenden Außerungen aslatischer eglerungen
aben erwartungsgemäils en Flut VOIll Meinungen und Kritiken ausgelöst und
das Argument der aslatischen Werte einer eingehenden Prüfung ausgesetzt. Der
erste eZ0Y sich darauf, dass diese Werte übergreifend als aslatisch
bezeichnet werden, ohne die 1immense geographische, relig1öse und kulturelle
Vielfalt Asijens berücksichtigen. Es darauf hingewlesen, dass die
fenden Werte weniıger „aslatisch“ als vielmehr überwiegen onTiuzilanistisch
selen und damıit N1IC die aslatischen Länder ohne konfuzianistische ergan-
genheit AÄnspruch werden könnten Nsofern ist der Begrifi der
„aslatischen Wrt“ irreführend 13 Krtisiert wurde ferner, dass die gumen
tıon die aslıatischen Werte einerseıts behauptet, die kulturelle Besonderhe!l‘
dieser Werte schützen, dass die politischen Führer sich aber andererseits Aaus

anderen Kulturen das herauspicken und aussuchen, Was ihren Interessen ent
denke ihre berel  XE Übernahme der kapıtalistischen arktwirt

schafit und Konsumorlentierung. Die Menschenrechte werden also N1IC ihres
intrinsischen Werts, sondern ihrer Zweckmäßigkeit willen hochgehalten.*?
„Die sogenannten aslatischen Werte, auf die sich berult, autorıtäre
Systeme rechtiertigen, SiNnd keiner relevanten Weise spezlüsc asjlatisch.
Und ist auch schwerlich sehen, WwI1e S1e durch die der ei0o

aC Asıens den esten gemacht werden könnten.‘“<0
Das kommunitäre gumen welist mindestens ZWE1 Schwachpunkte auf. Der eine



esteht darın, dass der SC Kontrast zwischen dem Ndividualismus der Ma Christina
Astorgawestlichen Gesellschafit und dem Primat der Gemeinschafit 1n den asiatischen

Ländern überbewertet wird. %1 dividualismus ist meılines Erachtens aller
Verderben, und der Wert der Gemeinschaft gehö ZU Besten, Was alle Traditio
leN weltweit bieten en Der zweiıte Schwachpunkt ist die einfache, aber
falsche Annahme, dass die asiatischen eglerungen, also der Staat, mit der
„Gemeinschait“ eNnNUusSC waren Gemeinschaft und S Sind uınterschiedliche
und cht selten gegensätzliche Institutionen Die Gemeinschaft VOl

volkstümlichen Normen gelenkt, die durch Verhandlung, Überzeugung und Kon
SCS zustande kommen: der S  — dagegen der Gesellschafit se1l denn,
ware humanisiert und demokratisiert, Was 1n den meılsten asjiatischen Ländern
cht ist durch rakonische Gesetze,EWund iskriminierende Sank:
tionen aufgepfropft.“4
Der „Freiheitskompromiss”, der auifgrund der besonderen sSsoz10ökonomischen

als aslatische Herangehensweise die Menschenrechte dargestellt
WIN ist tTthischer 1NSIC ehlerhaft und politischer Hinsicht e1iINne
schung. Er schafift eın alsches Dilemma. DIie ahrheit 1ST, dass ein autoriıtäres
Regime ohne den Druck der Presse-, ede und Versammlungsireiheit sSe1in Volk
ungestrait unterarucken und aushungern kann 23 „DIie Führer, die der Posıiıtion
sind, die Rechte der ürger auft pO.  SC  € Meinungs- und Redefireiheit eINZU-
greifen, werden auch cht getadelt und Rechenschait SCZORCNH werden,
dass S1€e die sO7z10ökonomischen Rechte der ürger cht ul schützen.‘“44
Eın Ende der Unterdrückung edeute olt die Linderung der Armut Amartya Sen
welst darauf hin, dass „CS keinem unabhängigen und demokratischen mit
eilner verhältnismäfßig ireien Presse jemals eiıner schwereren Hungersnot
gekommen ist“25 Man S1e also, dass alle Menschenrechte allgemeingültig,
uınteilbar und wechselseitigvoneinander abhängig Sind.
Zivile und pO.  SC  € Rechte können das sozlale und wirtschaftliche achAstum
fördern DIie usübung Von ziviler und politischer Freiheit, das ahlrecht und das
eCcC der fireien Meinungsäußerung ruft die eglerungen dazı auf, sich den
realen wirtschaftlichen oten stellenbesteht darin, dass der scharfe Kontrast zwischen dem Individualismus der  Ma. Christina  A. Astorga  westlichen Gesellschaft und dem Primat der Gemeinschaft in den asiatischen  Ländern überbewertet wird.?1 Individualismus ist meines Erachtens unser aller  Verderben, und der Wert der Gemeinschaft gehört zum Besten, was alle Traditio-  nen weltweit zu bieten haben. Der zweite Schwachpunkt ist die einfache, aber  falsche Annahme, dass die asiatischen Regierungen, also der Staat, mit der  „Gemeinschaft“ identisch wären. Gemeinschaft und Staat sind unterschiedliche  und nicht selten gegensätzliche Institutionen. Die Gemeinschaft wird von  volkstümlichen Normen gelenkt, die durch Verhandlung, Überzeugung und Kon-  sens zustande kommen; der Staat dagegen wird der Gesellschaft - es sei denn, er  wäre humanisiert und demokratisiert, was er in den meisten asiatischen Ländern  nicht ist - durch drakonische Gesetze, Militärgewalt und diskriminierende Sank-  tionen aufgepfropft.22  Der „Freiheitskompromiss“, der aufgrund der besonderen sozioökonomischen  Realität als asiatische Herangehensweise an die Menschenrechte dargestellt  wird, ist in ethischer Hinsicht fehlerhaft und in politischer Hinsicht eine Fäl-  schung. Er schafft ein falsches Dilemma. Die Wahrheit ist, dass ein autoritäres  Regime ohne den Druck der Presse-, Rede- und Versammlungsfreiheit sein Volk  ungestraft unterdrücken und aushungern kann.?3 „Die Führer, die in der Position  sind, in die Rechte der Bürger auf politische Meinungs- und Redefreiheit einzu-  greifen, werden auch nicht dafür getadelt und zur Rechenschaft gezogen werden,  dass sie die sozioökonomischen Rechte der Bürger nicht gut genug schützen.“?4  Ein Ende der Unterdrückung bedeutet oft die Linderung der Armut. Amartya Sen  weist darauf hin, dass „es in keinem unabhängigen und demokratischen Land mit  einer verhältnismäßig freien Presse jemals zu einer schwereren Hungersnot  gekommen ist“25, Man sieht also, dass alle Menschenrechte allgemeingültig,  unteilbar und wechselseitig voneinander abhängig sind.  Zivile und politische Rechte können das soziale und wirtschaftliche Wachstum  fördern. Die Ausübung von ziviler und politischer Freiheit, das Wahlrecht und das  Recht der freien Meinungsäußerung ruft die Regierungen dazu auf, sich den  realen wirtschaftlichen Nöten zu stellen ... Das Recht der politischen Beteiligung  stärkt den öffentlichen Auftrag der Regierung, weiter für größeren Wohlstand zu  arbeiten. Zivile und politische Rechte einerseits und wirtschaftliche und soziale  Rechte andererseits stärken sich gegenseitig und gewährleisten gemeinsam eine  größere Achtung vor der Würde und dem Wohl des Menschen.26  Dieser Fall der asiatischen Wertedebatte ist ein Diskurs über die Beziehung  zwischen kultureller Besonderheit und der Allgemeingültigkeit der Menschen-  rechte. Die Lehre und die Sprache der Menschenrechte wird in der kulturellen,  wirtschaftlichen und politischen Geschichte eines Volks geformt - ebenjenem  Schlachtfeld, auf dem sein Kampf um eine gerechte und menschliche Gesellschaft  ausgetragen wird. Doch es gibt einen Kernbestand menschlicher Werte, der für  uns alle über die Grenzen unserer politischen Geschichte und unserer kulturellen  Besonderheit hinweg verbindlich ist. Die Übernahme der Allgemeinen Erklärung  der Menschenrechte im Jahr 1948 und der Millenniumsziele der Vereinten Natio-Das eCc der politischen etelligung
stärkt den öffentliche Auiftrag der Reglerung, weıter größeren Wohlstand
arbeiten Zivile und pO.  SC.  € Rechte elnerseıIits und wirtschaftliche und sozilale
Rechte andererseits en sich gegensellig und EW  eisten gemeinsam eine
gyrölßere Achtung VOT der Würde und dem Wohl des Menschen.%6
Dieser der asiatischen Wertedebatte ist ein Diskurs ber die Beziehung
zwischen urellier Besonderhe! und der Allgemeingültigkeit der Menschen-
rechte DIie Lehre und die Sprache der Menschenrechte der urellen,
wirtschaftlichen und politischen Geschichte eiInes Volks gefiormt ebenjenem
Schlac.  €  ‚9 auf dem se1ın Kampi eine gerechte und menschliche Gesellschaft
ausgetragen wird Doch 1Dt einen ernbes menschlicher Werte, der
uns alle ber die Grenzen uUunNnseTIelT politischen Geschichte und uUNnsSsSeIeT kulturellen
Besonderhei hinweg verbindlich ist DIe Übernahme der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte 1 1948 ınd der Millenniumsziele der Vereinten Natio-
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und
der alle letzterNs e1IN! gemeinsame Sittenordnung gebunden SINd

Menscnhliche Dieses Gleichgewicht zwischen ureller Besonderhei und der Allgemeingül-
alur tigkeit der Menschenrechte splege. sich 1n der Horm der Philippine ll10  S

die sich Laufe der Jahre herausgebildet hat und der sich die Wendepunkte
der Geschichte des philippinischen es ablesen lassen, die der Revolu:

tion VOL 1986 ihren vorläunigen öhepu: en Die Filipinos aben ihren
(Gjesetzen und Rechten ihren eigenen Stempel aufgedrückt ıınd sich nationales
Iden  sge immer bewahrt Der olgende Text stammt Aaus dem 1920

Ungeachtet der langen shanischen errscha über die Phili  ınen und ungeachtet der
kürzeren, doch noch einflussreicheren amerikanischen Kontrolle sind einheimische
Traditionen und Gebräuche IM Wesentlichen unangetaste geblieben Die dußere Form
hat sich verändert, aber das Innere Denken hat sich nicht verändert. Der 1LiDiInO hat
sSich weder In einen Spanier noch In eiInen Amerikaner verwandelt. Das, Wads IMr die
Dhili;  inische eele Nennen könnten, hat die Jjahrhundertelange Tuchfühlung mıt
fremden Rassen UDerlie “2 7

Als jedoch die 1973 VON der Marcos-Diktatur geschmiedete ll of Rights cht
dazu geeignet Menschenrechtsverletzungen verhindern, erle sich
auf die internationale 7l f Human Rights, ebendiese Verletzungen und

die Diktatur selbst vorzugehen. DIe Allgemeine Erklärung, wonach „CS
notwendig ist, die Menschenrechte / schützen, damit der Mensch cht
SCZWUNZCN WIr' als etztes ufs Iyranneıl und
Unter:  ückung greifen“,  “ machte die People Power Revolution Voxnl 1986
einem rechtmäßigen Au{fstand des Volks, das sel1ne grundlegenden Men
schenrechte kämpfite. %8
Hier deutlich, dass beldes notwendig ist kulturelle Besonderheit und
gemeingültigkei Deshalb vertfallen weder das Extrem eines urellen
Relativismus, der letztlich ethnozentrischer Blindheit führt?” och das
Kxtrem des Universalismus, der geistloser Hegemonie Was anstre-
ben, ist eın inklusiver Universalismus, der möglich mac. dass
uniıversale menschliche Werte ihre ahrheit und Berechtigung den en
inden und kulturelle Werte auft ärenten universalen Menschenrechten beru
hen Damıt eın inklusiver Nniversalismus rreicht werden kann, bedarf

einer kontinuierlichen, die Kulturen übergreifenden ommunıkation und
dung sowohl auf theoretischer WwIe auch auf praktischer Ehbene .0 dies beruht
auf der Überzeugung, dass „Menschenrechte cht wirklich 10 werden
können, solange S1e cht utieist Ookal sind.“S1 Wie die Philosophin Martha
Nussbaum bemerkt, „g21bt Eigensc  en des Menschseins, die allen örtlichen
raditionen zugrundeliegen und berücksichtigt werden müssen; SAllZ yleich, ob
S1e den örtlichen Traditionen de aCTO anerkannt werden oder nicht.“>2 Die
Auigabe der kontinuierlichen, die en übergreifenden ommunikation und
ung esteht darin, diese Eigensc  en sichtbarer und anerkannter
chen.
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Es ibt die Aufassung, die Menschenrechte selen spezlÄsc. westlich und Asien
habe VON seinen eigenen Traditionen her wen1g oder MC dazu belzutragen. Die
zunehmende enge Literatur ber die Menschenrechte Aaus aslatischer Per.
spektive entkräftet diese falsche Vorstelung. Asijatische Forscher und Men
schenrechtsaktivisten abDen sowohl auft ge  C  er ene als ıuch in der
Taxılıs ihren atz globalen Menschenrechtsdiskurs gefunden und miıt
ihrer inzıgartıgen aslatischenngbereichert. Was vielleic ursprünglich
SsacC AaUus dem esten stammt, ist 1n Asıen eue Hormen und eine C116

Sprache worden. Doch lange schon der ntike und überall
der Geschichte, Menschen ihre grundlegenden Rechte als Individuen und
als kollektives Volk gekämpit aDen, WaTlien die Menschenrechte immer Zzuerst
en und erst anacC eiINn Begriff.
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